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Nr. 157.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg zur Änderung des Gesetzes vom

25. März 1879 in der Fassung vom 15. Mai 1935, betreffend
die Befugnis der Polizeibehörden zur Erlassung von Straf¬
verfügungen bei Übertretungen.

Oldenburg, den 29. September 1936.

Das Oldenburgische Staatsministerium hat folgen¬
des Gesetz für den Landesteil Oldenburg beschlossen:
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In Artikel I Z 1 des Gesetzes für den Landesteil
Oldenburg vom 15. Mai 1935 (O . E . BI . S . 123) zur
Änderung des Gesetzes, betreffend die Befugnis der Poli¬
zeibehörden zur Erlassung von Strafverfügungen bei
Übertretungen , wird in Zeile 1 „Z 1" gestrichen.

Oldenburg , den 29. September 1936.

Staatsministrrium.
(Siegel .) . Pauly.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung erteilt
hat . .

Oldenburg , den 29. September 1936.

Der Reichsstatthalter
in Oldenburg und Bremen.

(Siegel .) Rover.

Nr. 158.

Polizeiverordnung zur Änderung der Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 2. März 1S20, betreffend feuerpolizeiliche
Vorschriften.

Oldenburg, den 1. Oktober 1936.

Auf Grund von Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2 Z 14
des Vereinfachungsgesetzesvom 27. April 1933 wird die
oben genannte Bekanntmachung, wie folgt , geändert.

Der K 55 erhält folgenden Nachsatz:



„Weiche Bedachungen können bis an den Schornstein
heran gedeckt werden , wenn der Schornstein oder wenig¬
stens der Schornsteinkopf , von 50 vrv unterhalb vom
Schnittpunkt des Schornsteins mit der unteren Dachfläche
an , mit 1 Stein starken Wangen hergestellt ist."

Oldenburg , den 1. Oktober 1936.

Staatsministerium.
Pauly.
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